17. JULI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Einreise-/Ausreisesystem


(Belgisches Staatsblatt vom 27. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


17. JULI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Einreise-/Ausreisesystem


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, der Artikel 2/2 § 1 Absatz 2, und § 3 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2023, 5 § 1 Absatz 1 und 3, ersetzt durch das Gesetz vom 19. März 2023, 6/1 § 1 Absatz 2 und § 2, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2023, 6/2 Absatz 2, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2023, und 41bis § 1 Absatz 1 und 2, ersetzt durch das Gesetz vom 19. März 2023;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. Januar 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 5. Februar 2024;

	Aufgrund der Standardstellungnahme Nr. 65/2023 der Datenschutzbehörde vom 24. März 2023, auf die die Behörde mit Beschluss vom 22. März 2024 in der Akte CO-A-2024-043 verweist;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 75.622/4 des Staatsrates vom 10. April 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.568/4 des Staatsrates vom 24. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Asyl und Migration


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:



	Artikel 1 - In Titel Ibis, Kapitel 1/1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird ein Abschnitt 1ter, der Artikel 17/10 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Abschnitt 1ter - Einreise-/Ausreisesystem (EES) - Datenschutz

	Art. 17/10 - § 1 - In Ergänzung zu Artikel 2/2 § 1 des Gesetzes haben folgende Behörden Zugang zum EES zur Einsichtnahme zu den in Artikel 29 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnten Zwecken:

	1. das Ausländeramt,

	2. die Staatssicherheit, wie im Grundlagengesetz vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste erwähnt,

	3. der Allgemeine Nachrichten- und Sicherheitsdienst, wie im Grundlagengesetz vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste erwähnt,

	4. die Generalverwaltung Zoll und Akzisen.

	Die Gemeindeverwaltung hat Zugang zum EES zur Einsichtnahme zu den in den Artikeln 26 und 27 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnten Zwecken.

	§ 2 - In seiner Eigenschaft als für die Verarbeitung Verantwortlicher gemäß Artikel 2/2 § 3 des Gesetzes werden die Kontaktdaten des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers oder seines Beauftragten auf der Website des Ausländeramts veröffentlicht. Diese Kontaktdaten umfassen eine Postadresse und eine E-Mail-Adresse."


	Art. 2 - In der Überschrift von Abschnitt 2 in Titel Ibis Kapitel 1/1 desselben Erlasses werden die Wörter "drei Monaten" durch die Wörter "neunzig Tagen" ersetzt.


	Art. 3 - Artikel 18 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "Pflicht, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden," werden durch die Wörter "in Artikel 5 § 1 Absatz 1 und 2 des Gesetzes vorgesehenen Meldepflicht" ersetzt.

	2. Der Artikel wird durch eine Nummer 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"3. ein in Artikel 6bis Absatz 3 Buchstaben g) bis k) des Schengener Grenzkodexes erwähnter Ausländer ist."


	Art. 4 - Artikel 19 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Die elektronische Mitteilung der Adresse des Aufenthaltsorts an das Ausländeramt erfolgt über ein auf der Website der Ausländeramts verfügbares standardisiertes Formular und ist kostenlos. Folgende Daten sind dabei anzugeben: Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Geschlecht, Nummer des Reisedokuments, Adresse des Aufenthaltsorts und E-Mail-Adresse.

	Der Drittstaatsangehörige erhält unverzüglich eine elektronische und personalisierte Empfangsbestätigung für diese Mitteilung, die jedoch keinesfalls als Nachweis für einen Kurzaufenthalt dienen kann."


	Art. 5 - Artikel 20 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. November 1996, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "Der Ausländer, der für einen Aufenthalt von höchstens drei Monaten in Belgien einreist, erhält von der Gemeindeverwaltung des Ortes, wo er logiert," durch die Wörter "Der Drittstaatsangehörige, der der Gemeindeverwaltung seines Aufenthaltsorts die Adresse seines Aufenthaltsorts mitteilt, erhält von dieser Gemeindeverwaltung" ersetzt.

	2. In Absatz 2 werden die Wörter "drei Monate" durch die Wörter "neunzig Tage" ersetzt.


	Art. 6 - In denselben Erlass wird ein Artikel 20/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 20/1 - Fasst der Minister oder sein Beauftragter auf der Grundlage von Artikel 6/1 § 1 oder § 2 des Gesetzes einen günstigen Beschluss, erhält der Ausländer ein Dokument, das dem Muster in Anlage 3quinquies entspricht."


	Art. 7 - In denselben Erlass wird ein Artikel 20/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 20/2 - Erfolgt die in Artikel 6/2 des Gesetzes erwähnte Verlängerung des Kurzaufenthalts durch die Ausstellung einer Visummarke und übersteigt die Gesamtdauer des Aufenthalts neunzig Tage innerhalb eines Zeitraums von einhundertachtzig Tagen, hat das Visum eine räumlich begrenzte Gültigkeit.

	Erfolgt die Verlängerung nicht durch eine Visummarke, wird als Nachweis der Verlängerung ein Dokument ausgestellt, das dem Muster in Anlage 3sexies entspricht."


	Art. 8 - Artikel 48 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 7. Mai 2008, wird wie folgt abgeändert:

	1. Zwischen den Absätzen 1 und 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Die elektronische Mitteilung der Adresse des Aufenthaltsorts an das Ausländeramt erfolgt über ein auf der Website der Ausländeramts verfügbares standardisiertes Formular und ist kostenlos. Folgende Daten sind dabei anzugeben: Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Geschlecht, Nummer des Reisedokuments oder des Personalausweises, Adresse des Aufenthaltsorts, E-Mail-Adresse und Datum der Einreise."

	2. In Absatz 2, der Absatz 3 wird, werden die Wörter "die ihre Anwesenheit melden, erhalten von der Gemeindeverwaltung" durch die Wörter "die die Adresse ihres Aufenthaltsorts bei der Gemeindeverwaltung ihres Aufenthaltsorts mitteilen, erhalten von dieser Gemeindeverwaltung" ersetzt.


	Art. 9 - In Artikel 105/15 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, wird § 2 aufgehoben.


	Art. 10 - In Anlage 3 zum selben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 2019, wird Fußnote 1 wie folgt ersetzt:

	"1 Ablaufdatum: entweder das im EES angegebene Enddatum des Kurzaufenthalts oder ein Zeitraum von höchstens neunzig Tagen ab dem Tag der Einreise in das Königreich (wenn die betreffende Person im Besitz eines von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Aufenthaltstitels oder Visums für einen längerfristigen Aufenthalt ist)."


	Art. 11 - In denselben Erlass wird eine Anlage 3quinquies eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 1 beigefügt ist.


	Art. 12 - In denselben Erlass wird eine Anlage 3sexies eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 2 beigefügt ist.


	Art. 13 - Anlage 11 zum selben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013, wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Punkte (A) bis (I) werden durch einen Punkt (J) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	" (J) Hat es abgelehnt, die biometrischen Daten bereitzustellen, die erforderlich sind, um:

	 das persönliche Dossier im Einreise-/Ausreisesystem anzulegen

	 Grenzübertrittskontrollen durchzuführen".

	2. Unter der Überschrift "Notifizierungsurkunde" wird vor Absatz 1 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"(anzugeben, wenn die Daten im Einreise-/Ausreisesystem gespeichert werden) Die betreffende Person wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre personenbezogenen Daten und die Informationen über die vorliegende Einreiseverweigerung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/2226 in das Einreise-/Ausreisesystem eingegeben werden. Gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) 2017/2226 hat die betreffende Person das Recht, die über sie im Einreise-/ Ausreisesystem gespeicherten Daten zu erhalten, und kann verlangen, dass sie betreffende unrichtige Daten berichtigt und unrechtmäßig gespeicherte Daten gelöscht werden."


	Art. 14 - Vorliegender Erlass tritt am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes vom 19. März 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Einreise-/Ausreisesystem in Kraft.


	Art. 15 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 17. Juli 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR


Anlage 1


Anlage 3quinquies zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


ANLAGE 3QUINQUIES

KÖNIGREICH BELGIEN
(BEZEICHNUNG DER NOTIFIZIERENDEN BEHÖRDE)


BESCHLUSS ÜBER DIE ANLEGUNG EINES EIN- UND AUSREISEDATENSATZES


Für den/die Staatsangehörige(n):	(Name und Vornamen)
Staatsangehörigkeit:
geboren in: 	am

[bookmark: _Ref192843177]wird gemäß dem Beschluss des Ausländeramts vom .................. (Datum) aufgrund von Artikel 6/1 § 1 / § 2[footnoteRef:1] des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern davon ausgegangen, dass er/sie am .................. im Rahmen eines Kurzaufenthalts in den Schengen-Raum eingereist ist / den Schengen-Raum verlassen hat1. [1:  Unzutreffendes streichen.] 


Ein diesbezüglicher Ein- und Ausreisedatensatz wird in das ESS aufgenommen.


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Unterschrift des/der Betreffenden



Anlage 2


Anlage 3sexies zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


ANLAGE 3SEXIES

KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
MERKMAL:

VERLÄNGERUNG EINES KURZAUFENTHALTS

Dem/der Staatsangehörigen:	(Name und Vornamen)
Staatsangehörigkeit:
geboren in:	am
wohnhaft in:

dessen/deren Kurzaufenthalt ausläuft am:

wird gemäß Beschluss des Ausländeramts vom .................. (Datum) aufgrund von Artikel 6/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erlaubt, seinen/ihren Kurzaufenthalt zu verlängern bis zum: ..................
Ist dieser Kurzaufenthalt gemäß der Verordnung (EU) 2017/2226 im EES erfasst, wird vorliegende Verlängerung ebenfalls in das EES aufgenommen.

Vorliegende Verlängerung ist nur gültig bei gleichzeitiger Vorlage des Identitätsdokuments, dessen Inhaber(in) der/die Betreffende ist.

Die Verlängerung ist nur auf belgischem Staatsgebiet gültig. Die Ausreise muss über die Außengrenzen von Belgien erfolgen.


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ausgestellt in	am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Unterschrift des/der Betreffenden

Foto + Stempel
